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Unsere militirische Bereitschaft und die Manahmen zu ihrer Erhéhung

(Schlug)

Im allgemeinen machen die Kosten fiir die Waffen
nur einen Bruchteil dessen aus, was mit ihrer Einfiih-
rung sonst noch zwingend erforderlich wird.

So betragen die Kosten der neuen Geschiitze fiir
Feldartillerie, Gebirgsartillerie und Leichte Truppen
56 Millionen Franken, wihrend die Gesamtkosten die-
ser Umbewaffnung und Umorganisation sich auf 320
Millionen Franken erhohen. Die Waffenlieferung macht
18 Prozent, die dazu gehorende Kriegsmunition 64 Pro-
zent aus. Die restlichen Aufwendungen entfallen auf
Erginzung des Korpsmaterials, Beschaffung der Trak-
tionsmittel, bombensichere Lagerung der Munition, Um-
anderung von Stallungen zu Garagen, Erweiterung der
SchieB3plitze und anderes mehr.

e) Fir die Erginzung der Munitionsbestinde fir die
bereits neu beschafften Waffen und fiir die Beschaffung
der Kriegsresereven neu einzufithrender Waffen wird
das auflerordentliche Wehrbudget mit einem Betrage
von 330 Millionen Franken belastet.

f) Auch die Motorisierung und die Erginzung der
Funkausriistung der Armee erfordern noch zusatzliche
Mittel.

Eine Vollmotorisierung kommt nicht in Frage. Die
Infanterie verfiigt fiir den Transport leichter Waffen
nach wie vor iiber Pferde. Fiir den Dienst im Gebirge
wird eine groflere Zahl von Saumkolonnen bereitgestellt.

¢) Die Leistungsfihigkeit unserer Genietruppe kann
wesentlich erhoht werden, wenn ihr moderne neue Ge-
rite und Baumaschinen zugeteilt werden. Zum Teil
sollen sie im Kriegsfalle durch Requisition, zum Teil
aber durch Erginzung des Korpsmaterials beschafft wer-
den. Auch ist das Kriegshriickenmaterial erganzungs-
bediirftig.

h) Da in einem modernen Kriege die Einwirkungen
aus der Luft an AusmaB und Wirkung noch gréBer sein
werden als im letzten Krieg, sind Mafnahmen zum
Schutze der Zivilbevilkerung, wie sie Herr Nationalrat
Janner in seiner Interpellation dringend verlangt, er-
forderlich.

In der Dezembersession werden die eidgenossischen
Riite zu einem Antrage betreffend Bau von Luftschutz-
raumen Stellung nehmen konnen. Der Einbau von Luft-
schutzriumen wird vorldufig bei Neubauten obligato-
risch erklirt und in bestehenden Bauten dringend emp-
fohlen. In beiden Fillen sind Beitrige des Bundes, der
Kantone und Gemeinden vorgesehen.

In der neuen Truppenordnung, die ebenfalls in der
Dezembersession zur parlamentarischen Beratung ge-
langt, ist die Schaffung einer neuen, einsatzfihigen und
gut ausgebildeten Luftschutztruppe als Bestandteil der
Armee vorgesehen. Bis zur Einsetzung dieser neuen mili-
tarischen Luftschutztruppe bleibt die alte Luftschutz-
truppe, wenn auch in einem reduzierten Bestande, auf-
recht erhalten. Sie wird weiter ausgebildet.

Auch mit der Ausbildung von Hauswehren, vorliufig
der Kader, wurde begonnen, und die Kantone sind ein-
celaden worden, die Kriegsfeuerwehr als zivile Organi-
sation auszubauen.

Die Luftschutztruppe soll mit modernen Geriiten aus-
geriistet werden. Fiir diese Ausriistung sind Kredite von
mindestens 30 Millionen Franken erforderlich.

Ein neues Luftschutzgesetz, das die Pflichten des
Bundes, der Kantone und Gemeinden und der Haus-
besitzer auf dem Gebiete des Luftschutzes regeln soll,
ist in Vorbereitung.
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(Aus der Rede von Herrn Bundesrat Kobelt vor dem Nationalrat, 3. Oktober 1950.)

Im Zusammenhang mit den Waffen- und Material-
beschaffungen, die hier nur in groBen Ziigen erwihnt
werden konnen, ist es unumginglich nétig, auch zusitz-
liche Bauten zu erstellen.

Es handelt sich zur Hauptsache um die Erstellung
unterirdischer Magazine zur bombensichern Unterbrin-
gung der neu zu beschaffenden Munition und Spreng-
und Treibstoffe und zur Erhohung der Sicherheit in der
Munitionslagerung, um die Verlingerung der Pisten auf
unsern Flugplitzen zur Erhéhung der Flugsicherheit im
Kriege und um die Erstellung von unterirdischen Han-
gars zum Schutze der kostspieligen Flugzeuge vor der
Zerstorung am Boden. Zusitzliche Bauten sind auch
notig zur Unterbringung der Motorfahrzeuge und zur
Erweiterung der Schielplitze.

Die Studienkommission, der das Riistungsprogramm
Mitte Mai vorgelegt wurde, unterzog dieses einer ein-
gehenden Priifung. Sie wird auch zur Frage der Finan-
zierung Stellung nehmen. Thre Arbeiten sind noch nicht
abgeschlossen. Es ist zu erwarten, daB sie im Verlaufe
des Monats November dem Bundesrat ihr Gutachten zu-
stellen kann.

Mitten in diese Priifungsarbeit fiel der Ausbruch des
Krieges in Korea und damit die Verschlimmerung der
internationalen Lage. Der Bundesrat erachtete es als
geboten, unverziiglich vermehrte MaBnahmen zur sofor-
tigen Verstirkung der Landesverteidigung zu ergreifen,
die Mittel erfordern, die iiber die bewilligten Budget-
kredite des laufenden Jahres hinausgehen. Er gewihrte
dem EMD unter Vorbehalt der Genehmigung der Fi-
nanzdelegation einen dringlichen VorschuB3 von 42 Mil-
lionen Franken. Die dringlich einberufene Finanzdele-
gation stimmte in ihrer Sitzung vom 21. Juli einmiitig
zu. Dieser Vorschuflkredit wird in die Nachtragskredite
II. Serie eingestellt. -

Damit stehen dem EMD zusammen mit den in der
Junisession von den Riten bewilligten Nachtragskrediten
von 20 Millionen Franken insgesamt 62 Millionen Fran-
ken iiber die Budgetkredite fiir das Jahr 1950 hinaus
zur Verfiigung, um unverziiglich die Beschleunigung
der Kriegsmaterialfabrikation einzuleiten und Arbeiten,
die sonst wegen Kreditmangels im Laufe des Herbstes

_hidtten eingestellt werden miissen, fortsetzen zu kénnen.

Insbesondere wird die Fabrikation von Munition und
Panzerminen erhoht, und es kann noch in diesem Jahre
mit der Herstellung der der Panzerabwehr dienenden
Raketenrohre begonnen werden.

Es scheint uns nicht angéingig zu sein, den eidgends-
sischen Riten den Fiinfjahreplan mit aulerordentlichen
Wehraufwendungen von 1,4 Milliarden Franken jetzt

“schon vorzulegen, ohne die Stellungnahme der Studien-

kommission abzuwarten. Um aber dennoch keine Zeit
zu verlieren, werden wir im Budget fiir das Jahr 1951,
das dem Bundesrate bereits eingereicht werden mubBte,
neben den normalen, laufenden Militirausgaben im Aus-
mall von ca. 460 Millionen Fanken eine erste Jahres-
quote von rund 260 Millionen Franken des Fiinfjahre-
programmes aufnehmen, so daf} sich fiir das nichste
Jahr ein Militirbudget von rund 720 Millionen Franken
ergeben wird. Wegleitend bei der Aufstellung dieses
Budgets war der Grundsatz: grofite Sparsamkeit bei
mehr friedensmidBigen militirischen MaBnahmen; da-
gegen wurden alle jene Malnahmen vorgesehen, die der

" unmittelbaren Verstirkung der Wehrkraft dienen und

die im Jahre 1951 zur Ausfithrung gelangen konnen.



Sobald der Bericht der Studienkommission, die sich
auch zur Finanzierungsfrage aussprechen wird, vorliegt,
wird der Bundesrat zum auBlerordentlichen Riistungspro-
gramm Stellung nehmen und dieses den Riten in einer
spiatern Session zur BeschluBfassung vorlegen. Die
auBlerordentlichen Aufwendungen zur Verstirkung der
Landesverteidigung werden sich alsdann um den Betrag
von rund 260 Millionen Franken, mit dem bereits das
Budget 1951 belastet werden soll, und um die Hohe des
VorschuBkredites vermindern. Bei diesem Vorgehen
geht keine kostbare Zeit verloren und die Rite erhalten
die Moglichkeit, die Vorlage fiir die auBerordentlichen
Wehraufwendungen zur Verstirkung der Landesvertei-
digung griindlich zu priifen. Vorausgesetzt, daf} die Rite
zustimmen, wiirde sich die Moglichkeit ergeben, bereits
im Jahre 1951 die Arbeiten nach MaBgabe der Entwick-
lungs- und Beschaffungsmoglichkeiten noch weiter zu
beschleunigen.

Rasches Handeln ist auch deshalb geboten, weil es
immer schwieriger wird, Waffen, Gerite und selbst Roh-
materialien aus dem Ausland zu beziehen und die Preise
fiir Rohmaterialien stindig steigen. Wohl haben die
Kriegswirtschaft und die KTA Rohmaterialvorrite an-
gelegt, die aber als Notreserve zu betrachten sind. Es
zeigt sich auch erneut die Notwendigkeit, der Eigenent-
wicklung und Eigenbeschaffung in der Schweiz die groBte
Aufmerksamkeit zu schenken. Die schweizerische Indu-
strie hat sich bereit erklirt, ihre Kapazitit in den Dienst
der schweizerischen Riistung zu stellen und den Wehr-
auftrigen die Prioritédt einzurdumen.

AuBer dieser in Aussicht gestellten Vorlage fiir die
Verstirkung der Bewaffnung und Ausriistung wird, wie
bereits angedeutet, den eidgenossischen Riten in den
nichsten Tagen die Vorlage fiir eine neue Truppen-
ordnung vorgelegt. Diese beiden Vorlagen stehen in

einem gewissen Zusammenhang, dem Rechnung getragen
wurde. Die Riistungsvorlage nimmt auf die Bestinde der
einzelnen Heeresklassen und Waffengattungen Riicksicht
und die neue Truppenordnung erméglicht ohne weiteres
die schrittweise Einfithrung neuer Waffen und Geriite.

Zusammenfassend stelle ich fest, dal der Bundesrat
angesichts des Ernstes der allgemeinen Lage der Auffas-
sung ist, daB} keine Zeit verlorengehen darf, um die
Abwehrkraft des Landes, vor allem durch Verstirkung
der Bewaffnung, nach Moglichkeit zu erhéhen. Finan-
zielle Bedenken miissen vor den Notwendigkeiten der
Landesverteidigung zuriicktreten.

Wir sind entschlossen, soweit die finanziellen Mittel
zur Verfiigung gestellt werden und die Zeit ausreicht,
alles in unserer Macht Liegende zu tun, um die Kampf-
kraft der Armee zu stirken. Aus unserem Bestreben, den
Schweizer Soldaten mit wirksamsten Waffen auszuriisten,
darf aber nicht der falsche Schluf3 gezogen werden, daf}
wir nicht heute schon in der Lage wiren, den Kampf,
wenn er uns aufgezwungen wiirde, aufzunehmen und
hartnickigen Widerstand zu leisten. Die Kampfkraft
einer Armee hingt nicht allein von ihrer Bewaffnung
und Ausriistung ab, sondern ebensosehr vom Ausbil-
dungsstand der Truppe und dem Wehrwillen jedes
Biirgers und Soldaten. Der Ausbildungsstand von Fiih-
rern und Truppe ist ein guter, und Gesinnung und Wehr-
geist unserer Wehrmiénner sind ausgezeichnet.

Wenn auch unter den gegebenen Verhiltnissen vom
Schweizervolk erhohte Opfer fiir die Wahrung des Frie-
dens und die Verteidigung des Landes und seiner Frei-
heit gefordert werden miissen, so geben wir die Hoff-
nung nicht auf, daB in der zwietrichtigen Welt doch
noch die Vernunft obsiegen und der Menschheit ein
neuer Krieg erspart bleiben moge.

Die neue Truppenordnung unserer Armee

Die eidgenéssischen Rite werden sich in der nichsten
Session mit - der am 10. Oktober veroffentlichten Bot-
schaft des Bundesrates iiber ‘die revidierte - Truppen-
ordnung zu befassen haben, welche die in unserem Volke
schon lange diskutierte Reorganisation und Anpassung an
die Bestandeskrise bringt, die infolge der Geburtenriick-
ginge in den dreiBliger Jahren ein spiirbarer Riickgang
des Rekrutennachwuchses zur Folge hat. Die schweize-
rische Feldarmee wird aber auch in Zukunft die Gliede-
rung in 4 Armeekorps, 9 Divisionen, 3 Gebirgsdivisionen
und 3 Leichten Brigaden beibehalten. Neu ist dabei, daB
die Leichten Brigaden in den Rang von Heereseinheiten
erhoben werden und ihre Kommandanten den Grad eines
Oberstbrigadiers erhalten.

Die sehr umfangreiche Botschaft streift den bereits
vom Chef des EMD im Parlament vorgelegten Riistungs-
plan, und ihre Auswirkungen bestehen zur Hauptsache
darin, da} unsere Armee in Zukunft zahlenmiaBig klei-
nere Verbinde aufweisen wird, dank der zunehmenden
Motorisierung beweglicher wird, durch die Zuteilung
neuer und besserer Waffen aber eine groBere Schlag-
kraft erhilt. Wer sich in die Botschaft oder die dariiber
in der Tagespresse erschienenen Abhandlungen vertieft,
wird mit Genugtuung auch erkennen konnen, daf} der
Ruf nach Vereinfachung erhort wurde, ohne welche
die Steigerung der Kampfkraft der Armee, trotz der
einschneidenden Reduktion der reglementarischen Ver-
binde, gar nicht moglich wire.

Grol3e Aenderungen bei der Infanterie.
.. DaB_die Reorganisation der Truppenordnung vor al-

lem unsere Infanterie entscheidend betrifft, 1iBt allein
schon die Wandlungen erkennen, welche die moderne
Kriegfiihrung und Kriegstechnik im letzten Jahrzehnt
durchgemacht hat. Die Reorganisation 1a3t auch erken-
nen; dafl die Bedeutung der Infanterie nicht etwa -ab-
genommen hat, sondern im Gegenteil immer noch die
wichtigste Waffengattung ist. Der moderne Infanterist
verdient die etwa von hochnisigen Spezialisten ange-
wandte Bezeichnung «Muttenstiipfery schon lange nicht
mehr und muB heute mindestens soviel, oft sogar noch
mehr konnen, als bei den Spezialtruppen von einem
Wehrmann verlangt wird. Die anderen Waffengattungen
bleiben auch in Zukunft die Hilfstruppen der Infanterie,
mit der sie noch enger -zusammenarbeiten miissen.

In organisatorischer Hinsicht soll der Unterschied zwi-
schen Feld- und Gebirgsinfanterie bis zu einem bestimm-
ten Grad ausgeglichen werden, indem die 3. und 8. Di-
vision in Zukunft keine ausgesprochenen Gebirgsdivi-
sionen mehr sein sollen. Die Gebirgsaushildung wird
aber trotzdem im bisherigen Rahmen weitergefiihrt. Die
9. Division und die drei Gebirgsbrigaden bleiben weiter-
hin Gebirgstruppen mit einer groBeren Pferdezuteilung
als die iibrigen Heereseinheiten, doch sollen sie, ohne
ihren schwerfilligen Pferdetrain mitzufiihren, auch im
Mittelland eingesetzt werden konnen.

Die Grenadierkompagnien sollen kiinftig aus vier
Gefechtsziigen und einem Kommandozug bestehen, wo-
bei je ein Zug an jedes Bataillon abgegeben werden
kann und ein Zug im Falle dieser Aufteilung immer
noch in der Hand des Regimentskommandanten bleibt.

61



	Unsere militärische Bereitschaft und die Massnahmen zu ihrer Erhöhung [Schluss]

